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§ 19 T-KK Integrationsgruppen
 T-KK - Kinderbildungs- und Kinderbetreuungsgesetz, Tiroler

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 18.03.2023

Integrationsgruppen haben zusätzlich zu den Aufgaben nach § 8 insbesondere die Aufgabe, durch die gemeinsame

Erziehung, Betreuung, Bildung und P ege von Kindern mit Kindern mit erhöhtem Förderbedarf bzw. Kindern, denen

Leistungen nach dem Tiroler Teilhabegesetz gewährt werden, nach erprobten wissenschaftlichen Grundsätzen,

insbesondere auf dem Gebiet der Inklusion und der Integration, zwischen den Kindern soziale Kontakte anzubahnen

und weiterzuentwickeln sowie das gegenseitige Verständnis zu fördern.
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